
Verfahren zum Kurzarbeitergeld: 

 
Um überhaupt Kurzarbeitergeld (KUG) erhalten zu können. Muss zuerst eine Anzeige 
über Arbeitsausfall – bevor der Antrag gestellt wird – bei der Bundesagentur für Arbeit 
gestellt werden. 

 

Diese Anzeige kann entweder online oder schriftlich übermittelt werden. 

 

Das Online-Verfahren ist auf der folgenden Internetseite durchzuführen: 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen 

Hierfür benötigen Sie die Zugangsdaten für die Jobbörse 

Benutzername: XXXXXXX 

Kennwort: XXXXXXX 

 

Falls Sie noch keine Zugangsdaten haben, so können Sie sich einfach registrieren: 

 
 

Falls Sie bereits registriert gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Rufen Sie die Internetseite www.arbeitsagentur.de auf. 

2. Klicken Sie bitte auf „Anmelden“. 

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen


4. Auf der nächsten Seite werden Sie dazu aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern. 
Tragen Sie im Bereich „Ihr aktuelles Kennwort“ das o.g. Einmalkennwort ein. 

5. Im Bereich „Ihr neues Kennwort“ vergeben Sie nun ein neues Kennwort und 
wiederholen Ihre Eingabe im Feld „Kennwort wiederholen“. 

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kennwort ändern“. Die Änderung des Kennworts 
ist sofort gültig. 

7. Klicken Sie auf „eServices“ -> Kurzarbeitergeld (KUG) -> Kurzarbeitergeld-Antrag 
starten -> konjunkturelles Kurzarbeitergeld -> Anzeige über Arbeitsausfall 

8. Sobald Sie die Anzeige online versendet haben, meldet sich das KUG-Team im 
Rahmen der Kapazitäten zeitnah unter der in der Anzeige angegebenen 
Telefonnummer um den möglichen KUG-Antrag zu klären 

  

Mehr dazu auch im Flyer KUG online beantragen: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/Flyer-Kurzarbeitergeld-Online_ba040560.pdf 

 

 

Sie können die Anzeige über den Arbeitsausfall schriftlich bei der örtlichen Agentur 
für Arbeit einreichen. Den Vordruck finden Sie hier: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 

 
Nach Prüfung meldet sich das KUG-Team und erläutert, ob die Voraussetzungen für 
Kurzarbeit vorliegen. Danach können Sie den Antrag auf KUG auch schriftlich stellen 
mit diesem Vordruck: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 
 

Weitere Infos bekommen Sie hier: 

Aktuelle Infos bezüglich KUG aufgrund des Corona-Virus‘: 
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 

Zwei Videos, die kurz Voraussetzungen und das Verfahren erklären: 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video 

Merkblatt Kurzarbeitergeld:  
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf 

Hinweise zum Antragsverfahren: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf 
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